
~I??~6 de,r Beilp.scm. zu den stenog:l:'aphiscl!.e]~..J1:?.:t.()Y:9.ll.el1 d'e~:j~~l..'?}:~c~,r~t.e.s 
XI.> Gesetzgebungs:geriod~ . 

1.!"7. 1967 

36'1)/.1 A n f l' n g e 
... J 

q~;r Abf'$('H'1I'd,11,eten llr~ Herthe, F i r TI beI' G t 

l)X'~ St~;I,l~ K:1, e :L n "" L ö VI und GenOGf~en 

an den 'ßundem:ünif;1t;er t'Ur Unterrioh t, 

pr. B rod a ,. 

b.tr~ffend die N1aht~uDUbung deß AufQichtßrechtqc du~ol ~~ti Bund0sminipta­

riumfUr Unterri.ohtanUißLtch gesetzwidriger VorgUnrse :tm rh~reiah de:r Öf.l'ter-

.reiehischen IIochschUlcrscho.ft an. der TechniBchen Hochl;lchu1(~il:Len •. 

-.. -' .,-' .,-
Der VOl's:Ltz.ende del~ Hauptaus6Chuf.;StH3 der Öster!,Qiehir:;ch~)n Hochschiiler­

schaft a.n der Technischen Hochschule Wien hat am 28 •. 6.196'1 dj/-,! Haupt~.1Us­

schuß sitzung wilihrend der Behandlung des Tagesordnungspunktes, betrefferid 

die Amtsenthebung vo.n Vorsitzenden, mit dem Bemerkel1 v(~rli).ss(m, er unter­

breche die Sitzune;. Dieses Vorgehen hat der für den IIauptausl':~chuß [,'elten­

den Geschäftsordnung \'Jidersprochen 1. da sie eine Unterbrechung der Sitzung 

ohne Kollegialbeschluß nicht vorsieht und im Ubrigen sowohl die Vertagung 

eines Tagesordnuncspunktes als ~lch der Schluß der Hauptausschußsitzung 

nur mit qualifizierter Hehrheit beschlossen werden kann. Auf Grund dieses 

gesch(;~ftsordnungswidrigen Verhaltens des Vorsitzenden hat der erste stell­

vertretendeVor$i.tzendeden Vorsitz tfbernommen und di.e Verhandlungen tages ... 

ordnunG;sgemäß vic:i.tergefühl't .• Der lIauptausschuß ho. t soc1o.nn mit den na.ch 

der Geschtiftsordnung erforderlichen Hehrheiten sowohl die Enthebung des 

Vo.rsitzenden als auch des zweiten stellvertretenden Vorsitzenden besehlossen 

und die Neuwahl in diese Funktionen vorgenommen. Trotz dieses d.en Bestimmun­

gen der GeschiHtsordnung vollkommen entsprechenden VorG;ehens hat der seines 

Amtes enthobene frühere. Vorsitzende laufend Handlungen geset,~t, die den ord­

nungsgemäßen Dienr-;tbetrieb des Hauptausschusses lahmlegen:; insbesondere hat 

er sich ger/eigert, die zur Verfügung Uber die Amtsräume erforderlichen 

Schlüssel herauszugeben. 

(Am Rande sei bemerkt, daß die im Sitzungssaal anwecenden Hitglieder des 

Haupta.usschusses sqwie zahlreiche als Zuhörer anwesende Studenten,insge­

samt über 20 Personen, durch das Versperrender Türe des S:Ltzungssaales 

von aussen einige Zeit hindurch ihre:r:- Freizügigkeit be:ca.ubt war'en; dies 

ereignete sichry nachdem der Vorsitzende den Sitzungssaal verln.ßse.:1 hatte.) 

i\nL~tD..tt c11lrch J,'lus-Llbl1Y1CS dee i.fCl lIoc11,s(~11ijl.erschaft,sgec3etz fc~,:.)·t~Gcler;te!'} 

Aufsichtsrechtes unverzUglich den gesetzmißigen Zustand herz',r~~'l~r und 

den geschi:iftsordnun[;sgemiiß C8wi.lhlten neuen Funktion3.T(~n eLLe Ausi.b' .. ng ihT~S 
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Amtes zu ermög!:ichen, h,ü das Dundesministeriurtt für Unterricht bisher keine 

wie immer ged:rleten zielfüh:'cnden Haßnahmen getr~offen. Im Gegenteil: In 

einer am 30~6.1967 im Bundesministerium für Unterricht stattgefundenen 

Sitzung war der beamtete Vertreter dieses Ressorts nicht gewillt, unver­

züglich die zur Fortführung des Dienstbetriebes dringend gebotenen An­

ordnungen zu treffen.,Er hat vielmehr trotz des klaren und unschwer fest­

zustellenden Sachverhaltes längerwährertde Unte~scuhungEm in Au~~i6ht'1:G~­
stellt und hiebei insbesondere zu erkennen geseben, daß vor Ablauf 'von 

zwei Fristen in der Dauer von je sechs Monaten mit einer Bereinigung der 

Angeßgenheit nicht zu rechnen sei. Im übrigen hat dieser Beamte des Bundes­

ministeriums für Unterricht den Rechtsstandpunkt des Ressorts in bedenk­

licher Weise dadurch prtijudiziert, daß er zwar den seines Amtes enthobenen 

ehemalir,en Vorsitzenden, nicht aber die neugewühlten Vorsitzenden der Sitzung 

beigezogen hat. 

Im Zusamrnenhangmi t derlle:i.ngangs .gesch~lderten Vorgang steh,t die 

für die Amtsenthebul).gdes bi,sherigen ilorsi,tzenden·maßgebend gewesene Tat­

sache, daß die. widmungl;nvi,drige :Ve:rv/endungvon Geldmitteln des Hauptaus­

schusses durch .einen unabhL:ngigen,Buchp;rüfer festgestell t worden war. Die-

.ser'hatinsbeson.dere einen Abgang in,Höhe, vo? über 17 • OOO:SchiJling auf­

gedele<kt, der. :durchei,nen fingi,erten Klissaaltsgangsbeleg zu verschleiern 
J ~ _~: 

..... ve!r' such t wo:rdcmYlar .• 

Es bed/3.rof wohllce:inex:' ,:rJ.~hep'~n, pq:r:leg1fng~ (laß der dargelegte Sachver­

h.aiLt spfort,i,·g~ ,~ufsciq~t,E;;bElfl9rid~?-c~~: l'raHil?-Ame.n. des Bunde ~m~,ni~teriul!':s für 

,Unterrich·t ,.eit'fordert •. ,,' ;, ' , ' 'I, ' 

Die ,getert,igten, Abgep;p,pn$Fln ,s~,ell~l1-,dahe;r' die 

11' : 
" <'. : ' {~ .. :' ~ , 

" " 1) , Welche. : auf $ichtsb"hölj',dJ.i04eA Naßnahmen bep.b$ich,~;i~:el}"Sie,:: ll,erp" i 

Bundesminister, z.u:,~r$r:e:i:,fe.n~ "". , , 

2) Bis zu welchem Zeitpunkt kann mit der H~!(stell;ung ,dE;l?; s.e:E~:~:zm~)ß.i­

gen' Ztistan.deä im BereiC,h. c;l,e:9.J!~:1,lp,tauE3s9husE3es derqs,t,e.rre:iqhisQ,hef,l;.H?cll­

sqhülersohaftan,de.r.TecbnisC:.n.ellHo,chsÜlUle: Wi,en gere_ohn~.t 'Qer~~n1.:" ',: 
C'~ ~,' _ j ," >' •• ~. ~ n.' ,. , .. ' . ,.1 .< • ,',,' '". , ,_I ..... ',. ,.) '" ',' '_ , I 

32; Beab sichtigen ,$ie.;:.He:r,r .,B,\:\,n,de,'9J11;i.n.is~:er,:,eine llnVe!iz~~li9,~e GI?",;; 

barungsprUfung:,2)u veranl:i;l.spen,bei der fauch a,uf die ~rwähnte,n ~r,~eb,nts)~e 

,der ;Prü fung .'. durch eine,n .>UI'lEl,bh;ängigen J;3uc hp r,ü f er. Bedao.ht ee'n.qrnm~nwir;d 7,. 

'4) ,BealbsiC:htig'.eriSie ; Herr Bundesminister, ferl).err den aufgezeigten 

Sachverhalt sowie allfällige weitere Untersuchungserg.ebniss~ ohne .Verzug 

derzustänciJl.igen Staatsanwa'ltsob;aft bekanntzugeb'en? 

-.-.-.-
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